Inhaltliche Beschreibung zum Antrag an Projektagentur „Grundbildung mit Erwerbswelterfahrung“ (Stand: 26.05.2009)


Inhaltliche Beschreibung / Erklärung / Bestätigung der Antragstellenden im Fördergegenstand „Grundbildung mit Erwerbswelterfahrung“

Name und Anschrift der Weiterbildungseinrichtung:

Genaue Bezeichnung des geplanten Kurses
:

	Beschreibung des geplanten Kurses, insbesondere Ausführungen zu Zielgruppen, Schwerpunkten, Inhalten (ggf. ist ein gesondertes Blatt beizufügen):




Erklärung und Bestätigung:
Die Voraussetzungen zur Förderung des Kurse entsprechend dem o. a. Förderschwerpunkt sind mir bekannt und werden von mir beachtet.
Insbesondere sind mir die folgenden Voraussetzungen für einen Förderausschluss / -beschränkung bekannt und werden von mir beachtet:

· Grundversorgung nach dem WbG, es gelten nur zusätzliche Angebote als förderfähig. Die Angebote dürfen in der vorliegenden Form weder im laufenden noch im Vorjahr vor Beginn der ESF Förderung im Veranstaltungsprogramm enthalten sein.

· Weiterbildungsangebote, die fast ausschließlich im privaten Interesse der Teilnehmerinnen/Teilnehmer liegen, werden ausgeschlossen
· Ausgeschlossen sind auch Bildungsreisen (wie z.B. Studienfahrten, Städtereisen)

Weiterhin erkläre ich, dass der geplante Kurs noch nicht begonnen hat und erst beginnen wird, nachdem mit der Projektagentur ein Weiterleitungsvertrag bezüglich des o. g. Kurses geschlossen wurde.
Hinweis auf § 264 StGB:

Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass

· sämtliche von mir gegenüber der Projektagentur oder Bewilligungsbehörde gemachten Angaben sowie die in den beigefügten Anlagen/Vordrucken gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Abs. 8 StGB sind.

· sämtliche während und nach dem Ende der Maßnahme gemachten Angaben (postalisch oder elektronisch) und eingereichten Unterlagen (postalisch oder elektronisch), insbesondere die Angaben in der Mittelanforderung/Mitteilung über den Projektstand, die Angaben in dem Begleitbogen und in der Mitteleinsatzbestätigung, die Angaben in dem Zwischennachweis und die Angaben in dem Verwendungsnachweis ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Abs. 8 StGB sind.

· die Regelungen des Weiterleitungsvertrages und die ihm beigefügten allgemeinen und besonderen Regelungen als eine Verwendungsbeschränkung im Sinne des § 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB anzusehen sind.

· ich mich gemäß § 264 Abs. 1 StGB strafbar mache, wenn ich

1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für mich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind,

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwende,

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse oder

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsachen gebrauche.

· es für eine Strafbarkeit nach § 264 StGB nicht erforderlich ist, dass die Zuwendung für mich selbst beantragt wird oder dass die beantragte Zuwendung tatsächlich gewährt wird.

        ______________________________
______________________________
 (Ort, Datum)



    (rechtsverbindliche Unterschrift)
� Für jeden geplanten Kurs ist jeweils eine inhaltliche Beschreibung / Erklärung und Bestätigung zu fertigen.





